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RS OGH 1986/10/1 1Ob593/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.10.1986

Norm

MRG §14 Abs3

Rechtssatz

Ein durch den Tod des Hauptmieters entstandenes dringendes Wohnbedürfnis an der aufgekündigten Wohnung ist als

im Zeitpunkt des Todes bestehend anzusehen.
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